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A N T R A G
des Gemeinderates an den Einwohnerrat betreffend Änderung von § 13 Ziff. 3 des Bestattungs- und Friedhofreglementes

Sehr geehrte Frau Präsidentin

Sehr geehrte Damen und Herren

Der Einwohnerrat hat 11. März 1999 das neue Friedhofreglement verabschiedet. Auf Antrag im Parlament wurde das Reglement wie folgt ergänzt:

§ 13 Ziff. 3

"Das Mitführen sowie das freie Laufen lassen von Hunden ist auf dem gesamten Friedhofareal, einschliesslich des Spazierweges im nördlichen Teil des Friedhofes, untersagt."

Unmittelbar nach dieser Beschlussfassung haben sich Bürgerinnen und Bürger über diese Mass​nahme beschwert. Da ein öffentlicher Fussweg betroffen war, hat der Gemeinderat das "Hunde​verbot" in der Wettinger Post am 9. September 1999 publiziert. Dagegen sind beim Bezirksamt 11 Einsprachen eingegangen. Das Bezirksamt hat diese Beschwerden zuständigkeitshalber dem Departement des Innern zum Entscheid weitergeleitet. 

Das Departement des Innern hat in seinem Entscheid vom 3. Dezember 1999 festgestellt, dass gegen das im kommunalen Bestattungs- und Friedhofreglement ausgesprochene Hundeverbot keine Einsprache​möglichkeit gegeben ist. Vorschriften verwaltungsrechtlicher Natur in Erlassen der Gemeinden können gemäss § 68 des Gesetzes über die Verwaltungsrechtspflege dem Ver​waltungsgericht zur Prüfung auf ihre Verfassungs- und Gesetzmässigkeit unterbreitet werden (Normenkontroll​verfahren). Auf die Einsprachen ist das Departement des Innern also nicht ein​ge​treten. Mit Blick auf die Durchsetzbarkeit und Verhältnismässigkeit des generellen Hundever​botes auf dem öffent​lichen Weg durch den Friedhof der Gemeinde wurde empfohlen, dieses nochmals zu überprüfen. 

Im Sinne der Empfehlung des Departements des Innern beantragt der Gemeinderat dem Ein​wohnerrat, Ziff. 3 von § 13 des Bestattungs- und Friedhofreglementes in Wiedererwägung zu zie​hen und zu ändern. Dazu wird wie folgt Stellung genommen:

Die Einsprecher und Einsprecherinnen haben geltend gemacht, dass es sich beim Weg durch den Friedhof um einen öffentlichen Fussweg handle. Seit jeher verbin​den diese Wege folgende Gebiete:

· Eigistrasse-Müllernstrasse-Bergstrasse

· Sulzbergstrasse-Aeschstrasse-Müllernstrasse

· Bergstrasse-Aeschstrasse-Sulzbergstrasse

Die bestehenden Wege seien bewusst in die neue Friedhofanlage als Quartierverbindungen inte​griert worden. Durch die Änderung des Bestattungs- und Friedhofreglementes vom 11. März 1999 werden alte Wegrechte tangiert. Die Einsprecher haben ferner auch geltend gemacht, dass das Problem der Verschmutzung mit einem Verbot nicht gelöst werden könne. Ob tatsächlich Hundekot auf dem Friedhof liege, wird bezweifelt. Allfällige Verschmutzungen können auch durch andere Tiere verursacht werden. Im Übrigen sei es stossend, dass gerade ältere Personen auf dem Spaziergang zum Friedhof ihren vierbeinigen Begleiter nicht mitnehmen dürfen. 

Das Hundeverbot sei unsozial. Gerade vielen älteren Personen falle es leichter, von ihren Lieben Abschied zu nehmen, wenn sie auch ihren Hund auf den Friedhof mitnehmen dürfen. Es sei selbstverständlich, dass Hunde an der Leine zu führen seien, und dass der Fried​hof nicht zum Versäubern missbraucht werden dürfe.

Der Gemeinderat zieht Folgendes in Erwägung:

Auf neuen und alten Ortsplänen sind die Fussgängerverbindungen durch das Areal des Friedho​fes Brunnenwiese eingezeichnet. Sie haben Öffentlichkeitscharakter und haben also längst vor dem Bau des Friedhofes bestanden. Eine Aufhebung dieser Fusswege hat nie stattgefunden. Den Einsprechern muss zuge​standen werden, dass die Fusswegverbindungen auf dem Friedhof Brunnenwiese bewusst auch als Quartiererschliessung und als öffentliche Spaziergänge erstellt und in die Friedhofanlage inte​griert worden sind. Öffentliche Wege sollten nun aber nicht mit einem Hundeverbot belegt wer​den. Der Gemeinderat ist deshalb der Ansicht, dass folgende Verbindungen auch für Sparzier​gänger/innen mit Hunden  offen bleiben sollten (es wird auf den beiliegenden Plan verwiesen):

· Bergstrasse in Richtung Friedhofareal -Müllern-Eigi (Eingang zur Friedhofkirche und Eingang unterhalb Parkplatz)

· Aeschstrasse in Richtung Friedhofareal-Eigi

· Müllernstrasse in Richtung Eigi und Aesch

Auf dem gesamten Friedhofareal muss verlangt werden, dass die Hunde an der Leine zu führen sind. 

Anders verhält es sich bei den internen Friedhoferschliessungswegen zu den einzelnen Grab​schildern. Umfragen haben ergeben, dass auf den meisten Friedhöfen in der Region ein Hunde​verbot be​steht. Als Kompromiss möchte der Gemeinderat das Mitführen von Hunden auf den Hauptver​kehrswegen tolerieren, jedoch das Verbot zu den Grabschildern aufrecht erhalten.

Der Gemeinderat beantragt dem Einwohnerrat Ziff. 3 von § 13 Bestattungs- und Friedhofregle​ment wie folgt neu zu fassen:

"Das Mitführen sowie das freie Laufen lassen von Hunden auf dem Friedhofareal ist untersagt, ausgenommen sind die öffentlichen Durchgangswege, wobei die Hunde an der Leine geführt werden müssen." 

BESCHLUSS DES EINWOHNERRATES

§ 13 Ziff. 3 des Bestattungs- und Friedhofreglementes wird geändert.

Wettingen, 27. Januar 2000
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